
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/12/15 93/01/1244
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1993

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1991 §1 Z1;

AsylG 1991 §2 Abs2 Z3;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 93/12/1245

Rechtssatz

Bei Auslegung des Begri>es "Verfolgungssicherheit" ist nicht davon auszugehen, daß der Aufenthalt des Asylwerbers

den Behörden des betre>enden Staates bekannt war und von ihnen geduldet und gebilligt worden ist (Hinweis E

27.5.1993, 93/01/0256, E 24.11.1993, 93/01/0357).
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